
947 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (896 der Beila..; 
gen): Bundesgesetz, mit dem das Opferfür-· 
sorgegesetz geändert wird (27 .. Opferfürsorge-

gesetznovelle ) 

Wegen der Besonderheit des anspruchsbegrün
denden Tatbestandes ist das Versorgungs recht für 
die Opfer des Kampfes um ein freies demokrati
sches Österreich schon derzeit weitgehend 
geschlechtsneutral gefaßt. Durch die gegenständli
che Regierungsvorlage sollen die noch im Opfer- . 
fürsorgegesetz bestehenden Abweichungen vom 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Mann und 
Frau beseitigt werden. 

Weiters sollen die einkommensabhängigen dem 
Lebensunterhalt dienenden Versorgungsleistungen 
für das Jahr 1982 mit dem Faktor 1,064 vervielfacht 
werden. Dies entspricht der in der Regierungsvor
lage 907 der Beilagen betreffend die 37. ASVG
Novelle enthaltenen außerordentlichen Erhöhun~ 
gen des Richtsatzes im Bereiche des ASVG. 

Im Opferfürsorgegesetz ist vorgesehen, daß für 
Zwecke der Fürsorge für die Inhaber einer Amtsbe
scheinigung oder eines Opferausweises sowie für 
deren Angehörige aus den Mitteln des Ausgleichs
taxfonds nach dem Invalideneinstellungsgesetz 
5 Milliarden Schilling zum 1. Jänner eines jeden 
Jahres im vorhinein bereitzustellen sind. Durch die 
gegenständliche Regierungsvorlage soll dieser 
Geldbetrag mit dem jeweils für das ASVG gelten-

log. WiUinger 

Berichterstatter 

den jährlichen Anpassungsfaktor durch Verord
nung des Bundesministers für soziale Verwaltung 
valorisiert werden. . 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 4. Dezember 1981 in Verhandlung 
genommen~ In der Debatte brachten die Abgeord
neten Ing. Will i n ger, Dr. S c hw i m m e rund 
Dr: Jörg Hai der einen Abänderungsantrag zU 
Art. I Z 4 ein. . 

Bei der Abstimmung wurde der von der Bundes
regierung vorgelegte Gesetzentwurf unter Berück
sichtigung des erwähnten Abänderungsantrages 
einstimmig angenommen. 

Zu den Abänderungen gegenüber der Regie
rungsvorlage wird folgendes bemerkt: 

In der Regierungsvorlage war für jene VerSor
gungsleistungen, die wie die Ausgleichszulagen der 
Deckung des Lebensunterhalt~s dienen, eine außer
ordentliche Erhöhung um 6,4 vH vorgesehen. 

Die nunmehrige Erhöhung soll 6,8 vH betragen. 
Sie stellt eine Abgeltung für die stark angestiegenen 
Energiekostendar. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (896 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1981 1204 

Maria Metzker 

Obmann 
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2 947 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Opferfürsorgegesetz geändert wird 

(27. Opferfürsorgegesetznovelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Opferfürsorgegesetz, BGB!. Nr. 183/1947, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. 
Nr. 582/1980, wird wie folgt geändert:, 

1, § 1 Abs. 2 lit. d hat zu lauten: 

"d) der Verlust oder die Minderung des Einkom
mens um mindestens die Hälfte gegenüber dem 
Zeitpunkte vor der gesetzten Maßnahme, wenn 
diese in ihrer Auswirkung mindestens dreieinhalb 
Jahre gedauert hat; als Opfer der politischen Ver
folgung gilt auch die Witwe (der Witwer) oder die 
Lebensgefährtin (der Lebensgefährte) eines Opfers, 
bei dem' die angeführte Schädigung eingetreten ist, 
wenn das Opfer im Zeitpunkte der gesetzten Maß
nahme ihren (seinen) Lebensunterhalt bestritten 
hat;" 

2. § 1 Abs: 3 lit. a und b haben zu lauten: 

"a) die Witwe (der Witwer) nach einem der im 
Abs. 1 lit. abis c und im Abs. 2 lit. a genannten 
Opfer, " 

b) die Lebensgefährtin (der Lebensgefährte), 
Eltern, Großeltern, Stiefeltern und Pflegeeltern 
nach den im Abs. 1 lit. abis c und im Abs. 2 lit. a 
genannten Opfern, ferner eheliche und' uneheliche 
Kinder, Stiefkinder, Enkel und elternlose Geschwi
ster nach den im Abs. 1 lit. abis c und im Abs. 2 
lit. a genannten Opfern bis zum Ablauf des Jahres, 
'in dem sie das 24. Lebensjahr vollendet haben, 
unter der Voraussetzung, daß das Opfer den 
Lebensunterhalt der genannten Personen zur 
Gänze oder zum überwiegenden Teil bestritten hat, 
oder wenn das Opfer, falls es noch am Leben wäre, 
auf Grund gesetzlicher Verpflichtung den lebens
unterhalt dieser Personen bestreiten müßte; das 
gleiche gilt, wenn zur Leistung des Lebensunterhal-, 
tes der. 'vorstehend genannten Personen gesetzlich 
Verpflichtete nicht vorhanden oder zwar vorhan
den, aber zu diesen Leistungen nicht fähig sind und 
das Opfer, wenn es noch am Leben wäre, auf 

Grund sittlicher Verpflichtung deren Lebensunter
halt bestreiten müßte," 

3. § 6 Z5 hat zu lauten: 

,,5. Fü~ ZWf;cke der Fürsorge für die Inhaber 
einer Amtsbescheinigung oder eines Opferauswei
ses, deren Witwen, Witwer, Waisen, Kinder, hinter
bliebene Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten 
sowie für Personen, die, ohne Inhaber eiJ;ler Amts
bescheinigung zu sein, wiederkehrende Leistungen 
nach dem Opferfürsorgegesetz beziehen oder die 
bis zur .vollendung des 24. Lebensjahres Inhaber 
einer Amtsbescheinigung oder eines OpferauSV{ei
ses als Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3 lit. bund d) 
waren, sowi,e für Zwecke der Information dieses 
Personenkreises sind die erforderlichen Mittel. aus 
demAusgleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1 des Invaliden
einstellungsgesetzes 1969) unter Bedachtnahme auf 
den bedürftigen Personenkreis mit einem Gesamt
betrag von 5 ,Millionen Schilling zum ersten Jänner 
eines jeden Jahres im vorhinein bereitzustellen. An 
die Stelle dieses Betrages tritt mit Wirkung vom 
1. Jänner 1982 und in der Folge vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmung des § 11 a vervielfachte Betrag. Vor 
Gewährung der Fürsorgernaßnahmen ist die Opfer
fürsorgekommissi~n (§ 17) anzuhören." 

4. § 11 Abs. 5 bis 7 haben zu lauten: 

,,(5) . Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbescheini
gung auf die Dauer und in dem Ausmaß zu leisten, 
als deren Einkommen die Höhe der Unterhalts
rente nicht erreicht. Die Unterhaltsrente beträgt 
monatlich für . 

a) anspruchsberechtigte Opfer. . . . . .. 5 969 S, 
b) anspruchsberechtigte Hinterblie-

bene ........... : .............. 5.242 S, 
c) anspruchsberechtigte Opfer, die 

verheiratet . sind oder für eine 
Lebensgefährtin (einen lebensge-
fährten) sorgen. . . .. . . . . . . . . . . .. 7 522 S. 

Haben beide Ehegatten (Lebensgefährten) 
Anspruch auf Unterhaltsrente, gebührt Unterhalts
rente nach lit. c nur einem Ehegatten (lebensge
fährten). An die Stelle der angeführten Beträge tre
ten mit Wirkung vom 1, Jänner 1983 und in der 
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947 der Beilagen 3 

Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 11 a ver
vielfachten Beträge. 

6. Im § 11 b Abs. 1 zweiter Satz ist das Wort 
"Führhundzulage" durch das Wort "Blindenführ
zulage" zu ersetzen. 

(6) Witwen (Witwer), Lebensgefährtinnen 7. § 15 Abs, 8 hat zu lauten: 

(Lebensgefährten) und Waisen nach Opfern, die ,,(8) Eine wegen des Erlöschens der Anspruchs-' 
unmittelbar vor dem Tod im Bezug einer Opfer- berechtigung im Sinne des Abs. 1 lit. beingestellte 
rente entsprechend einer Minderung der Erwerbs- Hinterbliebenenrente wird frühestens nach Ablauf 
fähigkeit von mindestens 60 vH gestanden sind, von zweieinhalb Jahren auf Antrag wiedergewährt, 
erhalten, ohne daß ein Anspruch auf Zuerkennung d' W' (d W' ) d d' Leb . b h" b" bl' b wenn le Itwe er Itwer 0 er le ensge-
emer Amts esc emlgung ge ge en Ist, Hmter le e~ f h' (d Leb f'h) d' ö . h' h 
nenrente gemäß Abs. 3 und Uriterhaltsrente gemäß . ·Sä rtm

bü 
er h febnsg.e a rte

d 
le sterrelc ISC e 

Ab 5 ---- taats rgersc a t eSltzt un 
s. . ' 1. die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten 
(7) Witwen (Witwer), Lebensgefährtinnen oder durch Scheidung oder Aufhebung aufge-

(Lebensgefährten) und Waisen nach Inhabern einer löst oder für nichtig erklärt wurde und die 
Amtsbescheinigung erhalten bei Bedürftigkeit eine Auflösung der Ehe nicnt aus dem alleinigen 
Beihilfe im Höchstausmaß der nach Abs. 5 gebüh- oder überwiegenden Verschulden der -Ehefrau 
renden- Unterhaltsrente. Die Beihilfe ist insoweit zu (des Ehemannes) erfolgte oder bei Nichtiger-
leisten, als das Einkommen der Witwe (des Wit- klärung der Ehe die Ehefrau (der Ehemann) 
wers) oder der Lebensgefährtin (des Lebensgefähr- als schuldlo~ anzusehen ist, wenn und inso~ 
ten) beziehungweise der Waise das Ausmaß der lange aus dieser Ehe kein den notwendigen 
Unterhaltsrente zuzüglich eines Betrages von zwei Lebensunterhalt deckender Anspruch auf Ver-
Dritteln der Hinterbliebenenrente nicht erreicht. sorgung (Unterhalt) erwachsen ist; 
Sie gebührt mindestens im Betrag von 50 S moriat- 2. die neue Lebensgemeinschaft durch den Tod 
lich." des Lebensgefährten (der Lebensgefährtin) 

S. § 11 a Abs.l bis 3 haben zu lauten: 

,,( 1) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat den für den Bereich des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes 1955, BGBI. Nr. 189, festgesetz
ten Anpassungsfaktor auch für den Bereich des 
Opferfürsorgegesetzes mit Verordnung für ver
bindlich zu erklären. Der aus dem AusgleichstaX
fonds . bereitgestellte Betrag (§ 6 Z 5), die Zulage 
(§ 11 Abs. 2), die Unterhaltsrenten (§ 11 Abs. 5) 
und das Sterbegeld (§ 12 a) sind mit Wirkung vom 
1. Jänner eines jeden Jahres mit diesem Anpas
sungsfaktor zu vervielfachen. 

(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzuneh
men, daß die in den §§ 6 Z 5 und 11 Abs. 2 ange- . 
führten Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 1982, 
die im § 11 Abs. 5 angefÜhrten Beträge mit Wir
kung vom 1. Jänner 1983 und ,die im § 12 a Abs. 1 
angeführten Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 
1978 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (Abs. 1) 
zu vervielfachen und sodann auf volle Schillingbe
träge zu runden sind. Mit Wirkung vom 1. Jänner 
der folgenden Jahre ist der Vervielfachung der für 
das jeweils vorangegangene Jahr ermittelte Betrag 

\ zugrunde zu legen. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die sich aus Abs. 2 ergebenden Beträge für jed,es 
Jahr durch Verordnung festzustellen." 

aufgelöst wurde und aus dieser lebensge
meinschaft keine den notwendigen Lebensun- . 
terhalt deckenden Einkünfte zufließen. 

Zur Hinterbliebenenrente wird über Antrag Unter
haltsrente nach Maßgabe der Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 5, 8 und 14 gewährt." 

Artikel 11 

Wurde eine Hinterbliebenenrente auf Grund der 
bis zum 31. Dezember 1981 geltenden Fassung des 
§ 38 Abs. 1 KOVG 1957 abgefertigt, so lebt der 
Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung frühe
stens nach Ablauf des der Berechnungdes Abferti
gungsbetrages zugrunde liegenden Zeitraumes wie
der auf. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1982 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesm.inister für. soziale Verwaltung. 
betraut. 
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